
Vereinbarung des Memminger Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte
Gemeinschaft zum Zweck einer Festveranstaltung für Demokratie und Menschenrechte 

Beschluss der Planungskonferenz am 21. Februar 2018 

Beitritt zum Bündnis:
Jede zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Organisation oder demokratische Partei, die sich zu den 
Grundrechten (Artikel 1-20 GG) des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, sowie zu den 
30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UN-Charta von 1948) bekennt, 
kann dem Bündnis beitreten. Jede beitretende Organisation muss einen Grundbeitrag von 100 Euro 
auf das Konto des Bündnisses entrichten. Mit der Unterzeichnung dieser Bündnisvereinbarung 
durch die /den Vorsitzende/n oder Sprecher/in der beitretenden Organisation und der Entrichtung 
des Grundbeitrages auf das Bündniskonto gilt deren Beitritt als abgeschlossen. Organisationen, die 
dem Bündnis nach dem 1. April  2018 beitreten, bedürfen der Zustimmung einer Bündniskonferenz.

Bündniskonferenz:
Die Einladung zu Bündniskonferenzen erfolgt in der Regel eine Woche vorher per E-Mail. 
Jede Teilnehmerorganisation kann mit einem oder mehreren Vorstandsvertreter*innen an den 
Bündniskonferenzen teilnehmen. 

Beschlüsse:  
Beschlüsse werden in gemeinsamer offener Abstimmung durch die an den Bündniskonferenzen 
teilnehmenden Vertreter/innen der Teilnehmerorganisationen gefasst. Zur Wahrung des 
Gleichheitsprinzips hat jede anwesende Teilnehmerorganisation eine Stimme.
Bei Abstimmungen gilt die einfache Mehrheit der Stimmen als Beschluss. 
Beschlüsse werden protokolliert und den Teilnehmerorganisationen per E-Mail zugesandt. 

Finanzen:
Das Buchungskonto des Bündnisses wird bis auf weiteres über das Konto des Landesverbandes 
Bayern von Mehr Demokratie e.V. - Schwanthalerstr.120 – 80339 München -  geführt. Buchungen 
können ausschließlich durch den Nachweis von Rechnungsbelegen erfolgen, soweit das  Konto 
durch die Grundbeiträge gedeckt ist. Mehr Demokratie schließt jegliche Haftung für Defizite aus. 

Spenden- und Buchungskonto: Bank für Sozialwirtschaft: IBAN: DE 74 7002 0500 0008 8707 02
Mehr Demokratie e.V. - LV Bayern  -  Verwendungszweck: „Memminger Bündnis Grundbeitrag“. 

Austritt einer Teilnehmerorganisation: 
Tritt eine Teilnehmerorganisation aus dem Bündnis aus, bleibt der Grundbeitrag dem Bündnis 
erhalten. Eine Rückerstattung ist nicht möglich. 

Auflösung des Bündnisses:
Die Auflösung des Bündnisses kann nur durch die Mehrheit der Teilnehmerorganisationen 
beschlossen werden. Über die Verwendung des Bündnisvermögens beschließt die Bündniskonferenz
mit einfacher Mehrheit.

Wir erkennen diese Bündnisvereinbarung an und treten dem Bündnis bei:

Organisation:                       Name:                              Unterschrift:                                    Datum:

Der Grundbeitrag wird überwiesen bis zum Datum: 


